
Verhandlung ergab sich aber, daß der Kollegin wegen 
der Minusdifferenz gekündigt worden und ihr eine 
Lohneinbuße für sechs Wochen entstanden war, bis sie 
eine Anstellung bei der HO als Serviererin fand. Wir 
wiesen nun den Vorstand darauf hin, daß eine Weiter
beschäftigung in einem anderen Betriebsteil der Kon
sumgenossenschaft angebracht gewesen wäre, zumal die 
Kündigung selbst nichtig war, weil die Zustimmung 
der Gewerkschaft fehlte. Auch den Mitgliedern der 
Konfliktkommission haben wir klargemacht, daß sich 
diie Konsumgenossenschaft so nicht ihrer Verantwor
tung für die Erziehung und Entwicklung ihrer Mit
arbeiter entledigen kann.

In einem anderen Betrieb sollten fünf Arbeiter frist
los entlassen werden, weil sie zur Fastnacht zu lange 
gefeiert hatten und am anderen Tag nicht zur Arbeit 
erschienen waren. Der zuständige Staatsanwalt setzte 
sich sofort mit der Betriebsleitung in Verbindung, und 
diese berief auf Anraten des Staatsanwalts eine Be
triebsversammlung ein, in der das Verhalten der fünf 
Kollegen zur Diskussion stand. Alle Mitarbeiter des 
Betriebes verurteilten dieses Verhalten, sprachen sich 
jedoch gegen eine Entlassung aus. Die fünf Arbeiter 
sahen ein, daß sie nicht richtig gehandelt hatten, und 
gaben konkrete Verpflichtungen ab. Auch hier zeigte 
sich, daß das Kollektiv am besten in der Lage ist, auf 
Fälle mangelnder Arbeitsdisziplin zu reagieren, und die 
Kraft besitzt, im Bewußtsein zurückgebliebene Men
schen zu erziehen.

Gute Ansätze der Veränderung der Arbeitsweise zei
gen sich auch in der Arbeit der Konfliktkommissionen. 
So führte z. B. die Konfliktkommission in der Plamag 
Plauen eine Sitzung durch, weil ein Arbeiter einem 
anderen Arbeiter Werkzeug, welches er für den anderen 
Tag bereit gelegt hatte, weggenommen hatte.

*

Die Abteilung Allgemeine Aufsicht überprüfte die 
Einhaltung derjenigen gesetzlichen Bestimmungen, die 
eine wichtige Voraussetzung zur Anwendung der gesell
schaftlichen Erziehung bilden. Sie stellte dabei fest, 
daß die Abt. Innere Angelegenheiten beim Rat des 
Kreises nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit die nach 
der Anordnung über die Eingliederung entlassener 
Strafgefangener in den Arbeitsprozeß vom 27. Dezem
ber 1955 (GBl. 1956 I S. 57) zu treffenden Maßnahmen 
verfolgen. Es war deshalb nicht immer gewährleistet, 
daß die im Strafvollzug erzielten Erziehungsergebenisse 
gefestigt und vertieft werden.

Die gesellschaftliche Erziehung ist ja nicht mit der 
Entlassung aus der Haftanstalt abgeschlossen, sondern 
soll intensiver als bisher in den Betrieben weiter durch
geführt werden. Von der Möglichkeit, auch die ört
lichen Organe in den Städten und Gemeinden in die 
Betreuungstätigkeit einzubeziehen, wurde bisher noch 
nicht Gebrauch gemacht, weil davon in der Anordnung 
nicht ausdrücklich die Rede ist. Erst in einer Aussprache 
mit dem ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates des Kreises wurde diese wirksame Form der Be
treuung in Erwägung gezogen, wobei auch die Ständige 
Kommission Innere Angelegenheiten, Volkspolizei und 
Justiz beim Kreistag und die Ständigen Kommissionen 
Finanzen und Inneres bei den Gemeindevertretungen 
einen wichtigen Beitrag leisten könnten.

Unter Hinzuziehung eines Vertreters der Abt. Jugend- 
hilfe/Heimerziehung vom Rat des Bezirks wurden 
gleichzeitig die weiteren erzieherischen Maßnahmen bei 
straffällig gewordenen Jugendlichen überprüft. Auch 
hier war festzustellen, daß die örtlichen Institutionen 
bei der weiteren Betreuung der Straffälligen ihren Ver
pflichtungen nicht nachkamen. Zwar wurde des öfteren 
gegenüber Jugendlichen die Schutzaufsicht oder eine 
bedingte Verurteilung ausgesprochen, aber der notwen
dige Einfluß von seiten der Aufsichtshelfer oder auch 
vom Betrieb blieb aus. Deshalb schlugen wir vor, in 
bestimmten Schwerpunktbetrieben Jugendhelferaktivs 
einzurichten. Zur Verbesserung der gesamten Arbeit 
wtride der Abt. Innere Angelegenheiten beim Rat des 
Bezirks ein umfangreicher Hinweis mit Schlußfolgerun
gen übergeben. *

In Durchführung des Einsatzes in Hainichen haben 
wir Staatsanwälte gemeinsam mit Vertretern des Be
zirksgerichts ein Beispiel geschaffen, wie Gericht, 
Staatsanwaltschaft und Volkspolizei bei der Durch

setzung der gesellschaftlichen Erziehung Zusammen
arbeiten sollen. Zugrunde lag folgender Fall: Drei Bür
ger einer Gemeinde des Kreises hatten Zaunlatten und 
Riegel, welche der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft 
gehörten, im Werte von 300 DM entwendet.

Mit Hilfe des Bürgermeisters der Gemeinde wurde 
nun eine Einwohnerversammlung organisiert, in wel
cher über die Handlungsweise dieser drei Bürger, die 
ebenfalls an der Versammlung teilnahmen, gesprochen 
wurde. In der Diskussion wurde vorgetragen, daß einer 
der Diebe sich kürzlich bei einem Waldbrand vorbild
lich eingesetzt hatte. Dieser Beschuldigte nahm auch 
Stellung und betonte, daß er das Verwerfliche seiner 
Handlungsweise einsehe. Er hatte sich schon vorher be
reit erklärt, als freiwilliger Luftschutzhelfer einen Lehr
gang zu besuchen. In der Versammlung verpflichtete er 
sich am Bau eines Kinderspielplatzes im Nationalen 
Aufbauwerk mitzuhelfen. Auch der zweite Beschuldigte 
war sich seiner Schuld bewußt, vermochte jedoch nicht 
die entsprechenden Worte zu finden. Seine Stellung
nahme wurde trotzdem von den anwesenden Bürgern 
der Gemeinde gebilligt. Anders der Dritte: er war un
einsichtig, konnte einfach nicht verstehen, daß er wegen 
des „bißchen'' Holzes“ — es waren bei ihm immerhin 
über 400 Zaunlatten und 40 Zaunriegel — zur Verant
wortung gezogen werden sollte. Er sah nur sich selbst 
und nicht die Allgemeinheit. Verschiedene Bürger 
haben ihm mit ziemlichem Nachdruck ihre Meinung 
gesagt, was ihn am Ende doch nachdenklich stimmte.

In der Diskussion begrüßten mehrere Bürger diese 
Form des Vorgehens durch Volkspolizei, Staatsanwalt
schaft und Gericht. Entsprechend der Einschätzung der 
drei Täter und deren Stellungnahmen wurde in zwei 
Fällen, das Verfahren eingestellt, im letzten Fall da
gegen eine bedingte Verurteilung ausgesprochen. Das 
Verfahren wurde nach Rechtskraft des Urteils noch
mals in der Gemeinde ausgewertet.

Durch diese Arbeitsmethode wurden wir angehalten, 
uns besonders intensiv mit der Tat, deren unmittel
baren Folgen und den mit ihr zusammenhängenden 
Fragen zu beschäftigen.

*

Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickeln sich 
die Betriebsgewerkschaftsleitungen nunmehr zu Or
ganen der gesellschaftlichen Erziehung. Während z. B. 
im I. Quartal 1959 im Steinkohlenwerk „Karl Lieb
knecht“ in Oelsnitz allein 15 junge Menschen wegen 
Arbeitsbummelei fristlos entlassen worden waren, 
wurde hier jetzt nach einer Aussprache eine Verände
rung geschaffen. In einigen Fällen von Arbeitsbumme
leien haben die Gewerkschaftsorganisationen von sich 
aus Versammlungen dn den Brigaden einberufen und 
dort die Auseinandersetzungen geführt. Es gibt auch 
schon Beispiele, wo sich die Gewerkschaften darum 
kümmern, daß bestrafte Personen an ihrem alten 
Arbeitsplatz eingesetzt werden und daß ihnen in be
stimmten Fällen Betreuer beigeordnet werden. In ande
ren Fällen leisten die Brigaden untereinander gute 
Erziehungsarbeit und übernehmen die Betreuung ge
strauchelter Personen, um diese wieder zu vollwertigen 
Mitgliedern unserer Gesellschaft zu erziehen.

Leider stehen einige Kader- und Betriebsleitungen 
der Einstellung straffällig gewordener Personen noch 
ablehnend gegenüber, oder sie ordnen in jedem Fall 
einer strafbaren Handlung die fristlose Entlassung des 
Täters an. Wo Betriebsfunktionäre so engstirnig arbei
ten, gibt es laufend Schwierigkeiten. So werden z. B. 
bei der Konsumgenossenschaft in Annaberg Verkaufs
kräfte bei den geringsten Verfehlungen fristlos entlas
sen. Man hat sich bisher keine Gedanken gemacht, wer 
denn die gestrauchelten Menschen erziehen soll, wenn 
nicht das Kollektiv, in dem die Betreffenden arbeiten. 
Das ist eine Unterschätzung der Kraft des Kollektivs 
durch gewisse engstirnige Funktionäre.

In einem Fall hatte es die Kaderleiterin des VEB 
RFT Feinmechanik Mittweida abgelehnt, einen ehe
mals tüchtigen, jungen Arbeiter, der straffällig ge
worden war, wieder einzustellen. Sie gab an, dieser 
Mensch sei unerziehbar, unsauber, lebe in ungeord
neten Familienverhältnissen und sei für keine gesell
schaftliche Arbeit zu gewinnen. — Unsere Feststellungen 
dagegen ergaben, daß der Verurteilte selbst sauber ist, 
in einer sauberen Wohnung lebt und sehr gern in der 
Gesellschaft für Sport und Technik mitarbeiten würde.
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